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Die Deutsche Kreditwirtschaft nimmt die Gelegenheit, zur Evaluation des Gesetzes zur weiteren Ver-

kürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im 

Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht (Art. 

107a EGInsO) Stellung zu nehmen, gerne wahr (vgl. unter I.). In diesem Zusammenhang nehmen wir 

ergänzend auch Stellung zu einigen aktuellen Reformvorschlägen zum Verbraucherinsolvenzrecht (vgl. 

unter II.).  

 

I. Auswirkungen der Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens auf das Zahlungs- 

und Wirtschaftsverhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern seit dem 1. Oktober 

2020  

 

Nach Auffassung der Deutschen Kreditwirtschaft ist aktuell noch keine verlässliche Analyse der Aus-

wirkungen der Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens möglich, da die Insolvenzverfahren 

von 2021 erst Ende des Jahres 2024 abgeschlossen sein werden, die Wohlverhaltensperioden für diese 

Verfahren noch nicht abgeschlossen sind und viele Insolvenzverwalter nur ein Mal auskehren. Erst mit 

Ablauf des Jahres 2024 wäre erstmals ein abgeschlossener Jahrgang vorhanden, der Anfang 2025 

analysiert werden könnte. Sinnvoll wäre es schon vor diesem Hintergrund, zumindest auch den Ab-

schluss der Verfahren des Jahres 2022 abzuwarten, um auf valide Zahlen zur Analyse zurückgreifen zu 

können. 

 

Außerdem lassen sich angesichts der vielen Sondereffekte seit Oktober 2020 - wie das Zuwarten der 

betroffenen Verbraucher auf das Inkrafttreten der Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens, 

die Corona-Pandemie, die Energiekrise und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine – zum aktuellen 

Zeitpunkt (noch) keine aussagekräftigen Bewertungen zu den Auswirkungen der Verkürzung des 

Rechtschuldbefreiungsverfahrens treffen.  

 

Deswegen regen wir an, eine zweite Evaluationsphase über einen längeren Zeitraum anzuschließen.  

 

II. Vorschläge der Arbeitsgruppe Reform der Verbraucherinsolvenz 

 

Weil die Arbeitsgruppe „Reform der Verbraucherinsolvenz“ die hiesige Evaluation nach ihrem Bekun-

den in u.a. der ZVI 2023, 341 ff. nutzen möchte, um Vorschläge für Änderungen der Regelungen zum 

Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren natürlicher Personen vorzuschlagen, nehmen wir zu ei-

nigen dieser Punkte bereits vorsorglich Stellung: 

 

1. Reformüberlegungen auf Basis des Richtlinienentwurfs zur Harmonisierung bestimmter 

Aspekte des Insolvenzrechts (Liquidationsverfahren für Kleinstunternehmen) 

 

Für seine Reformüberlegungen rekurriert der Arbeitskreis auf den Richtlinienentwurf zur Harmonisie-

rung bestimmter Aspekte des Insolvenzrechts, konkret auf das dort geregelte „Liquidationsverfahren 

für Kleinstunternehmen“ und hält eine Übertragung von Teilen der dortigen Regelungsinhalte auf die 

Verbraucherinsolvenzverfahren für angezeigt.  

 

Eine Übertragung des Verfahrens ist aber nicht sachgerecht: Nicht nur, dass die Regelungen des 

Richtlinienentwurfs für ein Liquidationsverfahren für Kleinstunternehmen insgesamt verfehlt sind und 

nicht verabschiedet werden sollten, kommt auch grundsätzlich eine Übertragung von Rechtsinstituten 

für (Kleinst-) Unternehmen auf Verbraucher nicht ohne Weiteres in Betracht. Die Regelungsinhalte 
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sind erkennbar verschieden. (Kleinst-) Unternehmer und Mittelständler gehen unternehmerische Risi-

ken ein und leisten damit einen Beitrag zum Gemeinwohl (Arbeitsplätze, Innovation etc.). Realisiert 

sich das unternehmerische Risiko und wird das Unternehmen insolvent, liegt damit ein deutlich ande-

rer Sachverhalt vor als bei einer (lediglich) auf den konkreten Verbraucher bezogenen Insolvenz.  

 

2. Verzicht auf Forderungsanmeldung, -prüfung bei masselosen Verbraucherinsolvenzver-

fahren 

 

Im Hinblick auf masselosen Verbraucherinsolvenzverfahren wird vorgeschlagen, auf das Forderungs-

anmeldungs-, -prüfungs- und -feststellungsverfahren zu verzichten, wobei an diese Verfahren ge-

knüpfte Rechtsfolgen, wie beispielsweise die Feststellung der Beteiligtenstellung oder die Verjährungs-

hemmung, gewahrt werden sollen. Masselosigkeit soll dabei vorliegen, wenn die Gläubiger nach freier 

Schätzung des Gerichts aus der Verwertung der Insolvenzmasse und den abgetretenen Beträgen nach 

§ 287 Absatz 2 InsO voraussichtlich nicht mehr als 5% ihrer Forderungen erhalten.  

 

Während der Vorschlag zum Verzicht auf das Forderungsanmeldungs-, -prüfungs- und -feststellungs-

verfahren bei masselosen Verbraucherinsolvenzverfahren nach Auffassung der Deutschen Kreditwirt-

schaft erwägenswert ist, sehen wir keine Notwendigkeit, den aktuell geltenden Begriff der Masseunzu-

länglichkeit insoweit abzuändern. Vielmehr sollte dieser beibehalten werden.  

 

3. Anmeldefrist  

 

Der Arbeitskreis „Reform der Verbraucherinsolvenz“ schlägt vor, für Forderungsanmeldungen im Ver-

braucherinsolvenzverfahren eine Ausschlussfrist vorzusehen. Diese soll mit dem Eröffnungsbeschluss 

gem. § 28 Absatz 1 InsO oder mit der Aufforderung zur Forderungsanmeldung auf drei Monate be-

stimmt werden.  

 

Begründet wird dies damit, dass die Gläubiger durch das obligatorisch außergerichtliche Einigungsver-

fahren sensibilisiert seien. Infolge der öffentlichen Bekanntmachung der Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens sei jeder Gläubiger überdies in der Lage, von dem Insolvenzverfahren Kenntnis zu nehmen. 

Dadurch werde der Gläubiger in den Stand gesetzt, seine Forderung rechtzeitig anzumelden.  

 

Die Deutsche Kreditwirtschaft lehnt eine solche Ausschlussfrist ab. Sie ist ungeeignet und unzumutbar. 

Auch der Verweis der Begründung auf die Kenntnisnahmemöglichkeiten angesichts der außergerichtli-

chen Einigungsversuche und der öffentlichen Bekanntmachungen zur Insolvenzeröffnung geht fehl.  

 

Festzuhalten bleibt, dass es dem Insolvenzschuldner obliegt, die gegen ihn bestehenden Forderungen 

offenzulegen, damit er am Ende des Insolvenzverfahrens von der Restschuldbefreiung profitieren 

kann.  

 

Mit dem Verweis auf die Insolvenzbekanntmachungen wird diese Verantwortung unsachgerecht auf 

den Gläubiger verlagert. Zu berücksichtigen ist insoweit auch, dass nach höchstrichterlicher Recht-

sprechung - zu Recht - keine Verpflichtungen für den Gläubiger bestehen, Insolvenzbekanntmachun-

gen zu prüfen. Im Hinblick auf Tatbestände wie § 82 InsO ist deswegen unter Berücksichtigung der 

Interessen aller Beteiligter positive Kenntnis normiert (BGH IX ZR 62/09 Rn. 13f.).  
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Überdies werden in der Praxis viele Gläubiger von dem Schuldner gar nicht in den außergerichtlichen 

Einigungsversuch eingebunden. Darüber hinaus dürfte sich im Hinblick auf die stets nachträgliche Prü-

fungsnotwendigkeit von vormals bestrittenen Forderungen regelmäßig keine relevante Zeitersparnis 

ergeben. In diesem Zuge dürfte es keine Auswirkungen haben, wenn nachträglich angemeldete Forde-

rungen ebenfalls mitbewertet werden.  

 

4. Verstrickungsproblematik  

 

Wie die Arbeitsgruppe „Reform der Verbraucherinsolvenz“ sieht auch die Deutsche Kreditwirtschaft 

Handlungsbedarf zur Regelung der Verstrickungsproblematik.  

 

a. Problemstellung für Kreditinstitute als Drittschuldner 

 

Für Kreditinstitute als Drittschuldner besteht zum einen Unsicherheit über den Zeitpunkt, zu dem die 

Wirkung der Pfändung wiedereinsetzt. Auch stellt sich die Frage, wie zu verfahren ist, wenn weder 

Pfändungsgläubiger noch Insolvenzverwalter Maßnahmen treffen.  

 

b. Lösungsansätze 

 

Zur Lösung wird von dem Arbeitskreis „Reform der Verbraucherinsolvenz“ eine gesetzliche Regelung 

 

(1.) zur Aufhebung der Verstrickung mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder  

(2.) zur rangwahrenden Aussetzung der Verstrickung mit der Eröffnung und endgültige Aufhebung mit 

der Erteilung der Restschuldbefreiung 

 

vorgeschlagen.  

 

Eine Entlastung für die Praxis könnte mit dem ersten Lösungsvorschlag erreicht werden. Das Gesetz 

ordnet die Aufhebung aller Pfändungen und auch der Verstrickung mit Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens an. Von der Verfahrenseröffnung erfahren die Institute durch die Insolvenzverwalter, die den Er-

öffnungsbeschluss und ihre Bestellung zum Insolvenzverwalter den Instituten übermitteln. Die 

schlankste Lösung bestünde darin, dass die vorhandenen Pfändungen und Verstrickungen endgültig 

entfallen, losgelöst vom Schicksal des eröffneten Insolvenzverfahrens (und losgelöst davon, ob Rest-

schuldbefreiung gewährt wird). Diesem rigorosen Ansatz wird man den damit verbundenen Rangver-

lust der bisherigen Pfändungsgläubiger entgegenhalten. Dazu stellt sich jedoch die Frage, wie „wert-

haltig“ der Rang überhaupt ist, ob der Rangverlust also tatsächlich zu einer finanziellen Einbuße bei 

den (vorrangigen) Gläubigern führt. Will man den Vorrang für den Fall der Beendigung oder des Schei-

terns des Insolvenzverfahrens erhalten, so könnte man dem bisherigen vorrangigen Pfändungsgläubi-

ger die Möglichkeit eröffnen, dass er, soweit er eine erneute Pfändung anstrebt, seinen (früheren) 

Vorrang wieder erhält, wenn er nachweist, dass er diesen vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

innehatte. Als Nachweis können die Pfändungsunterlagen (gfl. auch erteilte Drittschuldnererklärungen 

dienen).  

 

Da in der Praxis Pfändungs- und Einziehungsverfügungen öffentlicher Gläubiger weitaus häufiger vor-

kommen als die durch private Gläubiger ausgelösten Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse ist es 

zur Entlastung unabdingbar, dass diese einbezogen werden. Hier müsste vergleichbar zu § 910 ZPO 
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geregelt werden, dass die gesetzliche Aufhebung der Pfändungen und Verstrickungen auch die öffentli-

chen Pfändungs- und Einziehungsverfügungen erfasst. 

 

5. Speicherung insolvenzbedingter Informationen durch Wirtschaftsauskunfteien  

 

Der Arbeitskreis „Reform der Verbraucherinsolvenz“ ist der Auffassung, dass trotz der mittlerweile vor-

liegenden EuGH-Entscheidung zur Speicherung insolvenzbedingter Informationen durch Wirtschafts-

auskunfteien eine diesbezügliche gesetzliche Regelung geschaffen werden sollte.  

 

Die Deutsche Kreditwirtschaft sieht hier indes keinen gesetzlichen Regelungsbedarf.  

 

*** 




